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Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom Freitag, 12. Dezember 2025, 
20.00 Uhr, MZH Buus 

 

Total Anwesende: 93 

Davon stimmberechtigte Personen: 90 / Gäste: 2 / Presse: 1 

 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 19. September 2025 
 
://: Das Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 19. September 2025 
wird mit 89 Ja bei 1 Enthaltung genehmigt. 

 

2. Sanierung MZH – Verpflichtungskredit über CHF 1.7 Mio. 
 
://: Die Versammlung stimmt dem Verpflichtungskredit über CHF 1.7 Mio. zur Sanierung der 
Mehrzweckhalle mit 84 Ja bei 6 Enthaltungen zu. 

 

3. Sanierung Reservoir Farnsberg – Verpflichtungskredit über CHF 250'000.00 
 
://: Die Versammlung stimmt dem Verpflichtungskredit über CHF 250'000.00 zur Sanierung 
des Reservoir Farnsberg einstimmig zu. 

 

4. Wasserleitungsersatz Talweg (Teilstück) – Verpflichtungskredit über CHF 120'000.00 
 
://: Die Versammlung stimmt dem Verpflichtungskredit über CHF 120'000.00 für den Ersatz 
der Wasserleitung im Talweg (Teilstück) einstimmig zu. 

 

5. Kenntnisnahme Finanzplan 2026-2030 
 
Kein Beschluss. Der Finanzplan 2026-2030 wird von der Versammlung zur Kenntnis genommen.  
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6. Budget 2026 
 
://: Das Budget 2026 wird zusammen mit den Steuer- und Gebührenansätzen einstimmig 
angenommen. 

 

7. Verkauf Grube Wabigen an Pro Natura Baselland 
 
://: Die Versammlung stimmt dem Verkauf der Grube Wabigen an Pro Natura Baselland 
zum Preis von CHF 10'000.00 mit 53 Ja und 16 Nein, unter der Auflage, dass auf dieser Parzelle 
inskünftig ein Naturschutzgebiet entsteht, zu. 

 

8. Der Gemeinderat informiert 
 
Kein Beschluss. 

 

9. Diverses 
 
Kein Beschluss. 

 

Referendumsfrist 12. Januar 2026 

 

§ 49 Abs. 2 Gemeindegesetz (GemG) in Verbindung mit §91 lit. b Gesetz über die politischen Rechte: 

1. Ein Beschluss der Gemeindeversammlung wird der Urnenabstimmung unterstellt, wenn dies zehn Prozent der Stimmberechtigten 
 verlangen. 

2. Das Begehren ist innert 30 Tagen seit der Beschlussfassung einzureichen 

3. Vom Referendum ausgeschlossen sind nach GemG § 49 Abs. 3 lit. a die Beschlüsse über Budget, Nachtragskredite zum Budget, 
 Rechnung und Steuerfuss. 

Buus, 15. Dezember 2025 / CM 


